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Kurzbeschreibung

Diese Übersicht enthält alle Rechengrößen, Grenzwerte, Beitragssätze und Bezugsgrößen im Versicherungs- 
und Beitragsrecht der Sozialversicherung. Die Sozialversicherungswerte sind für Arbeitgeber und Versicherte 
(Arbeitnehmer) gleichermaßen relevant, da sie z. B. über die Versicherungspflicht entscheiden sowie die Höhe 
der zu zahlenden Beiträge beeinflussen.

Versicherungs- und Beitragsrecht: Werte für das Kalenderjahr 2023

West Ost

Beitragsbemessungsgrenzen

 Kranken- und Pflegeversicherung

jährlich 59.850,00 EUR 59.850,00 EUR

monatlich 4.987,50 EUR 4.987,50 EUR

 Rentenversicherung (allgemein)

jährlich 87.600,00 EUR 85.200,00 EUR

monatlich 7.300,00 EUR 7.100,00 EUR

 Knappschaftliche Rentenversicherung

jährlich 107.400,00 EUR 104.400,00 EUR

monatlich 8.950,00 EUR 8.700,00 EUR

 Arbeitslosenversicherung

jährlich 87.600,00 EUR 85.200,00 EUR

monatlich 7.300,00 EUR 7.100,00 EUR

Beitragssätze

 Krankenversicherung

  Allgemeiner Beitragssatz 14,6 %

  Ermäßigter Beitragssatz 14,0 %

  Durchschnittlicher Zusatzbeitrag 1,6 %

 Pflegeversicherung 3,05 %

  Beitragszuschlag für Kinderlose 0,35 %

 Rentenversicherung (allgemein) 18,6 %

 Knappschaftliche Rentenversicherung 24,7 %

 Arbeitslosenversicherung 2,6 %

Gesamtsozialversicherungsbeitrag 40,45 %

Künstlersozialabgabe 5,0 %
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Versicherungs- und Beitragsrecht: Werte für das Kalenderjahr 2023

West Ost

Umlage U1 und U2
individuell nach Satzung der Kasse/der 

Minijob-Zentrale 

Insolvenzgeldumlage (U3) 0,06 %

Beitragszuschüsse (§ 257 SGB V/§ 61 SGB XI)

Höchstzuschuss zur freiwilligen Krankenversicherung (zzgl. Hälfte des kassenindividuellen Zusatzbeitragssatzes)

 mit Anspruch auf Krankengeld monatlich 364,09 EUR

 ohne Anspruch auf Krankengeld monatlich 349,13 EUR

Höchstzuschuss zur Pflegeversicherung

  bundeseinheitlich (außer Sachsen) nach § 61 Abs. 3 SGB XI 
(1,525 % der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze)

monatlich 76,06 EUR

  Bundesland Sachsen nach § 61 Abs. 3 SGB XI  
(1,025 % der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze)

monatlich 51,12 EUR

Höchstzuschuss zur privaten Versicherung

  Krankenversicherung  
(inkl. Hälfte des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes)

monatlich 403,99 EUR

 Pflegeversicherung monatlich 76,06 EUR

 Pflegeversicherung (Sachsen) monatlich 51,12 EUR

Bezugsgrößen (Im Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung gilt für die neuen Bundesländer stets die Bezugsgröße West)

 Bezugsgröße

jährlich 40.740,00 EUR 39.480,00 EUR

monatlich 3.395,00 EUR 3.290,00 EUR

Freiwillige Krankenversicherung

 Mindestbemessungsgrundlage monatlich 1.131,67 EUR

 Regelbemessungsgrundlage hauptberuflich Selbstständige monatlich 4.987,50 EUR

Freiwillige Rentenversicherung

  Mindestbeitrag monatlich 83,70 EUR 83,70 EUR

  Höchstbeitrag monatlich 1.357,80 EUR 1.320,60 EUR

Geringfügigkeitsgrenze (Minijob) monatlich 520,00 EUR

Geringverdienergrenze (Auszubildende) 
(Der Arbeitgeber trägt neben seinem eigenen Beitragsanteil auch 
die Arbeitnehmerbeitragsanteile inkl. Zusatzbeitrag)

monatlich 325,00 EUR
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Versicherungs- und Beitragsrecht: Werte für das Kalenderjahr 2023

West Ost

Übergangsbereich (Midijob) 520,01 bis 2.000,00 EUR

Faktor F 0,6922

Jahresarbeitsentgeltgrenzen in der Krankenversicherung (Versicherungspflichtgrenzen)

  Allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze (§ 6 Abs. 6 SGB V) Jährlich 66.600,00 EUR

  Besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze  
(Bestandsfälle PKV, § 6 Abs. 7 SGB V)

Jährlich 59.850,00 EUR

Höchstbeiträge versicherungspflichtiger Arbeitnehmer

  Krankenversicherung monatlich 728,18 EUR 728,18 EUR

 Pflegeversicherung monatlich 152,12 EUR 152,12 EUR

 Arbeitslosenversicherung monatlich 189,80 EUR 184,60 EUR

 Rentenversicherung monatlich 1.357,80 EUR 1.320,60 EUR

 Studentenbeitrag

  Krankenversicherung (ohne Zusatzbeitrag) monatlich 82,99 EUR

  Pflegeversicherung monatlich 24,77 EUR

  Pflegeversicherung (kinderlos) monatlich 27,61 EUR

  Selbstständige (Rentenversicherung, versicherungspflichtig)

  Regelbeitrag monatlich 631,47 EUR 611,94 EUR

  Mindestbeitrag monatlich 96,72 EUR 96,72 EUR

  Höchstbeitrag monatlich 1.357,80 EUR 1.320,60 EUR

Jahresarbeitsentgeltgrenzen in der Krankenversicherung (Versicherungspflichtgrenzen)

  Menschen mit Behinderungen, Kranken- und Pflegeversicherung monatlich 679,00 EUR 679,00 EUR

  Menschen mit Behinderungen, Rentenversicherung monatlich 2.716,00 EUR 2.632,00 EUR

   Azubis bzw. Praktikanten ohne Arbeitsentgelt,  
Renten- und Arbeitslosenversicherung

monatlich 33,95 EUR 32,90 EUR

Mindestbemessungsgrundlage Rentenversicherung  
für geringfügig Beschäftigte

monatlich 175,00 EUR

Mindestbeitrag Rentenversicherung für geringfügig 
Beschäftigte

monatlich 32,55 EUR

Mindestzahlbetrag für Beiträge aus Versorgungsbezügen in 
der Kranken- und Pflegeversicherung

monatlich 169,75 EUR
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Mit Haufe Personal Office Gold erhalten Sie verlässliche 
Antworten auf alle Fragen im Personalwesen.

Profitieren Sie von: 

 › Rechtssicherem Fachwissen und praxis orientierten 
Inhalten für Ihre Personalarbeit

 › Zeitsparenden Arbeitshilfen, wie dem Zeugnis-
generator, Lohn- und Gehaltsrechner & Mustertexten

 › Einem Weiterbildungspaket mit 40 Online- Seminaren 
& e-Trainings zu aktuellen Personalthemen

Jetzt 4 Wochen kostenlos testen:

haufe.de/gold 
0800 50 50 445 (kostenlos)

Die verlässliche 
HR-Software
Inkl. Zeugnisgenerator für 
bis zu 25 Arbeitszeugnisse 
p�o Jahr

https://shop.haufe.de/prod/haufe-personal-office-gold


Menschen,  
die das Richtige tun.

Wir sind davon überzeugt, dass es die Menschen in 
einem Unternehmen sind, die nachhaltigen Erfolg und 
Wettbewerbsfähigkeit möglich machen. Denn sie sind es, die 
auf Augenhöhe mit Kunden agieren und durch ihre Kompetenz 
Mehrwert generieren. Als Anbieter für integrierte Unter nehmens- 
und Arbeitsplatzlösungen stellen wir daher die Mit arbeiter:innen 
ins Zentrum unternehmerischen Denkens und Handelns. 

Mit dieser Grundphilosophie entwickeln wir neben dem breiten 
Informationsangebot rund um HR Services seit Jahren smarte 
HR Software. Diese unterstützt die Menschen dabei, rechtssicher 
und effizient zu arbeiten, um ihr Wissen und ihre Fähigkeiten 
nachhaltig zum Unternehmenserfolg einsetzen zu können. Dazu 
gehören die innovativen Software-Lösungen Haufe Digitale 
Personalakte, Haufe HR Task Management und Haufe HR Assistant 
genauso wie der mehrfach ausgezeichnete Haufe Zeugnis Manager. 

Kontakt

  haufe.de/hr/services

https://www.haufe.de/hr/services
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